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GRUSSWORT DER REDAKTION

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neukirchen,
werte Leser der Neukirchener Herbstpost!

Wir, die Redaktion der Neukirchener Bürgerinformation, dürfen Euch heu-
te persönlich und auch im Namen des gesamten Gemeinderates herzlich 
begrüßen.

Als erstes möchten wir uns bei Euch für die vielen positiven Rückmeldun-
gen zur 1. Ausgabe, der Frühjahrspost, bedanken. Es freut uns sehr und 
bestärkt uns in unserer Arbeit, dass die Bürgerinformation bei so vielen 
Bürgern großen Anklang fi ndet. Wir werden weiter Transparenz in die Ar-
beit des Gemeinderats bringen und über das Geschehen in der Gemein-
de bzw. die Arbeit im Gemeinderat berichten.

Darüber hinaus freut es uns auch ganz besonders, dass sich Spender be-
reit erklären, den Druck und den Versand der Ausgaben zu fi nanzieren. 
Somit ist gewährleistet, dass die Broschüre weiterhin kostenlos und ohne 
zusätzlichen Aufwand für die Gemeinde den Bürgern zur Verfügung ge-
stellt werden kann. Für diese Ausgabe bedanken wir uns bei der Edelwies 
Freizeit GmbH für die Übernahme der Kosten und gleichzeitig für den 
Beitrag auf Seite 11.

In dieser Ausgabe stellt sich die Leiterin unserer Kindertagesstätte 
Alexandra Krebs vor. Alexandra leitet die Kindertagesstätte seit Sep-
tember 2019. Auf Seite 5 und 6 fi ndet man das Interview mit der Leiterin 
unserer Grundschule Tanja Danner-Schedlbauer. Darin berichtet sie unter 
anderem über den Zustand unserer Schule, die Erfahrungen während 
der Corona-Zeit und ihre Vorfreude auf den neuen Kinderhort. Einen 
weiteren interessanten Bericht haben wir zu unserer Wasserversorgung 
geschrieben. Unser Bauhofl eiter und Wasserwart Hans Siebenhandl ist 
stolz auf die nachhaltige und sehr preiswerte Wasserversorgung für unse-
re Gemeinde. Kurzmeldungen, Infos zu unserer Pfarrgemeinde und aus 
unseren Vereinen sowie die sehr beliebte Rubrik Anno Dazumal runden 
diese Ausgabe ab.

An dieser Stelle möchten wir Euch auch nochmal ermutigen, uns mit 
Text- oder Bildbeiträgen, besonders in der Rubrik „Anno dazumal“, zu 
unterstützen und unsere Broschüre zu bereichern.

Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen!
Eure Redaktion der Herbstpost
Gabi Hastreiter und Martin Schwarzensteiner

Text- und Bildbeiträge bitte per Email an:
Gabi Hastreiter g.hastreiter@magenta.de
Martin Schwarzensteiner m@schwarzensteiner-kanzleiberatung.de
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Textredaktion:  Gabi Hastreiter und 
Martin Schwarzensteiner 
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UNSERE KINDERTAGESSTÄTTE NEUKIRCHEN

Veronika Deschl und Alexandra Krebs (v. links)

Liebe große und kleine Bürger,
mein Name ist Alexandra Krebs und ich habe im Sep-
tember 2019 die Kindergartenleitung von Frau Fannerl 
Wirth übernommen. Ich habe 1999 meine Ausbildung 
zur Kinderpflegerin beendet und mich danach für 
12 Jahre im Sanitätsdienst der Bundeswehr verpflich-
tet. Bereits in dieser Zeit merkte ich, dass die Zusam-
menarbeit mit Menschen weiterhin Bestandteil mei-
nes Lebens sein soll. Besonders die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen hat mich mein Leben lang in Form 
von Jugendfreizeitbetreuungen, Kinderbetreuung bei 
Familienwochenenden und im privaten Bereich be-
gleitet. Der humanitäre Auslandseinsatz im Kosovo 
2001/02, hat mein Bild vom Kind und meine eigene 
Einstellung zu Kinderrechten gestärkt und stark ge-
prägt. Somit absolvierte ich 2011 bis 2014 meine Aus-
bildung zur Erzieherin an der Fachakademie in Passau. 
Nach meinem Berufspraktikum arbeitete ich im Kin-
dergarten St. Florian in Bogen und war dort auch stell-
vertretende Leitung. Als wir 2015 nach Neukirchen zo-
gen, war mir bereits bewusst, dass ich weiterhin in eine 
Position möchte, in der ich Verantwortung sowohl für 
Kinder, als auch für Personal übernehmen darf. Die 
Aufgabe der Leitung gestaltete sich durch Corona an-
fangs etwas außergewöhnlich, was auch für die Eltern 
nicht einfach war. Es fehlte der persönliche Kontakt, 
welcher mir sehr wichtig ist. Nur durch regelmäßigen 

Austausch ist es uns möglich, das familiäre Klima unserer Einrichtung aufrechtzuerhalten. Mit einem starken und 
engagierten Team an meiner Seite freue ich mich auf die kommenden Jahre in unserer wunderschönen Kinder-
tagesstätte. Für Fragen und weitere Anliegen stehe ich gerne, vor allem montags, von 8-14 Uhr zur Verfügung. 
Meine Stellvertreterin Veronika Deschl unterstützt mich in allen Belangen. Bereits 2011 hat Fr. Deschl bei uns 
ihr Berufspraktikum absolviert und wurde im Anschluss übernommen. Zuerst war sie als Erzieherin und Krip-
penleitung in der Mäusegruppe tätig. Nach dem Neubau übernahm sie 2013 die Raupengruppe. 2015 übergab 
Fr. Deschl die Krippenleitung an Fr. Zimmerer und wurde stellvertretende Gesamtleitung. Seit September 2020 
leitet sie die Hasengruppe.

Unser Haus
Unsere Kindertagesstätte besteht aus zwei Krippen 
und zwei Kindergartengruppen, welche jeweils mit 
drei Fachkräften betreut werden. Zudem haben wir so-
wohl in der Schul- als auch in der Ferienzeit die Schul-
kinder der Mittagsbetreuung in unserer Einrichtung. 
Insgesamt besuchen derzeit ca. 78 Kinder unsere Kita. 
Das Mittagessen wird durch unsere beiden Hauswirt-
schafterinnen, Frau Schießl und Frau Lobmeier, mit viel 
Herz zubereitet. Dementsprechend hoch ist auch die 
Nachfrage. Im kommenden Jahr soll zwischen Schule 
und Kindertagesstätte der langersehnte Hort gebaut 



Bürgerinformation des Gemeinderats Neukirchen Seite 5

werden, in dem sowohl Schul- als auch Mittagsbetreuung durchgeführt werden. Besonders die große Küche 
und der Speisesaal sind dann eine Erleichterung. Derzeit verpfl egen wir ca. 60 Kinder von einem bis neun Jahren. 
Sowohl der Kindergarten als auch die Krippe, werden durch den Freistaat Bayern (gem. BayKiBiG; Bayerische Kin-
derbildungsgesetz) familienfreundlich gefördert. Kinder ab drei Jahren im Kindergarten sind grundsätzlich bis zu 
einem Betrag von 100,- Euro beitragsfrei. Bei Kindern unter drei Jahren möchten wir auf das Krippengeld in Höhe 
von 100,-  Euro aufmerksam machen, welches Eltern in Eigeninitiative beim „Zentrum Bayern Familie und Soziales“ 
(www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld.de) beantragen können. 

Unsere Öff nungszeiten sind Montag bis Freitag, 07.00 - 16.30 Uhr. Nähere Informationen, wie Kosten, 
Personal, Satzung, Ferienbetreuung etc., fi nden Sie über die Homepage der Gemeinde Neukirchen 
(www. neukirchen.net).

Rückblick
Wie jeden von uns hat auch die Corona Pandemie unseren Kindergartenalltag stark beeinfl usst. In den Phasen 
des Lockdown‘s wurde eine Kinder -Notbetreuung, die nur für berufstätige Eltern bzw. systemrelevante Berufs-

Aktuell
Zur Zeit befi nden wir uns im Regelbetrieb 
(Stand: Sept. 2021), welcher auch Inzidenz unabhängig bei-
behalten werden soll. 
Unser Jahresthema „Der Natur auf der Spur“, wird die-
ses Jahr erneut aufgegriff en. Die Fabelwesen „Hör-
be & Zwottel“ (Ottfried Preussler, „Hörbe mit dem gro-
ßen Hut“) spielen hier eine große Rolle und begleiten 
unseren Alltag.

Ihre Alexandra Krebs

gruppen galt, angeboten. Kinder, die in dieser Zeit keinen Anspruch auf Betreuung hatten, erhielten von uns 
Briefe, Arbeitsblätter und kleine Bastelangebote. Zu Festen wie z. B. Ostern, Mutter- und Vatertag, gab es diverse 
Bastelarbeiten in Tüten zum Abholen. Besonders schwierig war die Zeit des eingeschränkten Regelbetriebs, als 
wir die Gruppen sogar im Garten nicht zusammenführen durften und so Freunde getrennt waren. Glücklicher-
weise sind wir hier in Neukirchen so herrlich in die Natur eingebettet, dass wir mit den Kindern viele Ausfl üge 
zum Waldspielplatz, ins Perlbachtal oder in unseren „Siebengiebelwald“ unternehmen konnten und eine Ab-
lenkung garantiert war.

Informationen
Die Eltern der Kindertagesstätte werden regelmäßig, über die uns seit Februar zur Verfügung stehende „Ki-
ta-App“, schnell und umweltschonend informiert. Als zusätzlich neue digitale Funktion steht uns seit 1. Sep-
tember das Anmeldeportal AKDB über die Gemeinde zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu gibt es auf 
www.neukirchen.net/aktuelles und hier ebenfalls unter „Kindertagesstätte/Anmeldung“. Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit für die kommenden Jahre und wünschen allen viel Spaß und Gesundheit! Sollten 
Fragen zur Anmeldung, zur Kita oder zu unserem Alltag sein, wir freuen uns über jeden, der persönlich oder 
auch gern telefonisch das Gespräch sucht.
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UNSERE GRUNDSCHULE

Interview mit Tanja Danner-Schedlbauer,  
Rektorin der GS Neukirchen/ Sankt Englmar
 
Frau Danner-Schedlbauer, Sie leiten die GS Neukirchen seit dem Schuljahr 
2017/2018. Was gefällt Ihnen und Ihren Kolleginnen besonders gut?
• Die Größe der Schuleinheit ist überschaubar mit vier Klassen und 

68 Schülern.
• Wir haben ein sehr harmonisches Team der Lehrkräfte, eine tolle Schul-

leiterstellvertreterin und eine engagierte Sekretärin, die alle an einem 
Strang ziehen.

• Eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Team der Kindertagesstätte 
und stets ein offenes Ohr der Gemeinde Neukirchen

• Ein Elternbeirat, der die pädagogischen Ziele und auch alle Projekte 
und Aktionen im Jahreslauf des Schullebens sehr unterstützt (gesundes Pausenfrühstück, Sportprojekte wie 
„Kinder laufen für Kinder“ oder „Ballhelden“, Schulweihnachtsfeiern und Schulfeste)

• Die Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde und Pater Simeon ist sehr gewinnbringend.
• Das Schulhaus an sich ist wunderschön eingerichtet. Mein ehemaliger Seminarrektor bezeichnete es einmal 

als „ein Schmuckkästchen“ an Schule. Dazu haben die Lehrkräfte vor uns und auch die ehemalige Schulleite-
rin Mahlmeister Anne in Zusammenarbeit mit den ehemaligen Bürgermeistern Heinrich Lobmeier und Rudi 
Seidenader einen großen Beitrag geleistet.

• Es zeigt sich: die Grundschule hat in Neukirchen im Dorf einen hohen Stellenwert!  

Wie haben Sie die Corona-Zeit mit ihren Einschränkungen erlebt? Wie hat sich das auf den Unterricht und die 
Schüler ausgewirkt?
 Ab 13. März 2020 – beim ersten Lockdown – haben 
wir Lehrkräfte nur mehr funktioniert und versucht vor 
den Kinder keine Angst zu schüren – wir erlebten alles 
wie in einem Film. Kindern wirklich einfach unter dem 
Schuljahr alle Schulsachen mitgeben, einen Mailvertei-
ler anlegen, damit wir zumindest in  Kontakt bleiben 
können – und dann tatsächlich ein total leeres Schul-
haus – Stille, wenn es zur Pause läutet – das war so trau-
rig und unwirklich. Wie gerne hätte wir das Lachen, 
Toben und ausgelassene Treiben in den Schulgängen 
in dieser Zeit zurück gehabt! Dank unserer Fortbildun-
gen im Oktober vor dem Lockdown in MS Teams  und 
der vielen wirklich guten Förderprogramme, die wir 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde für Leihgeräte, 
MS Teams Installationen und auch Lehrergeräte ein-
gesetzt haben, konnten wir beim 2. Lockdown vom 
ersten Tag an täglich Videokonferenzen anbieten. Das 
haben nicht alle Schulen so schnell geschafft! Hier hat 
sich gezeigt, dass wir eine wirkliche Schulfamilie sind: 
ein tolles Team an Lehrkräften mit sehr engagierten 
Eltern, die ihre Kinder bestmöglich unterstützt haben. 
Was Familien und auch die Lehrkräfte in dieser langen 
Zeit des Homeschoolings geleistet haben, war unvor-
stellbar. Wir Lehrkräfte haben am Wochenende Post-

boxen gefüllt, kopiert, korrigiert, waren über Teams 
auch zu ungewöhnlichen Tageszeiten erreichbar… 
und wir haben miteinander digitalen Unterricht ge-
lernt… Seite an Seite - Kinder, Eltern, Lehrkräfte - Tag 
für Tag. Das hat uns sehr zusammengeschweißt und 
ließ uns gemeinsam diese schwere Zeit durchstehen. 
Es sind kaum Lernlücken entstanden, die Kinder  ha-
ben zwar viel weniger Erfahrung gemacht mit Pro-
bensituationen, dafür aber ein immensens digitales 
Wissen erworben (Videokonferenzen, Chatfunktio-
nen, Online- Gruppenarbeiten) und den Umgang mit 
Zeitmanagement, Lernplänen und Selbstständigkeit. 
Trotzdem möchte keiner diese Zeit zurück und wir sind 
unendlich dankbar, dass wir im September in Präsenz 
starten konnten und durch das Testen und die Hygie-
nekonzepte, bald auch die Lüftungsgeräte! :-), sind wir 
sehr zuversichtlich, dass wir keinen Lockdown mehr 
in diesem Winter erleben müssen. An dieser Stelle ein 
ganz großer Dank an die Eltern, die das Testen der Kin-
der organisiert haben. Auch planen wir dieses Schuljahr 
vorsichtig optimistisch mit einer Gesundheitswoche, 
Schulskitagen oder einem Schulfest im nächsten Juli. 
Wir erkämpfen uns täglich ein Stück mehr Normalität!   

© Fotostudio Weiß
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Mit dem Anbau des Kinderhorts an die Grundschule tätigt die Gemeinde eine große Investition  
in den Schulstandort Neukirchen. Welche Vorteile bringt diese Maßnahme den Schüler und Lehrkräften?

Luftfilter
Der Gemeinderat hat beschlossen die Klassenzimmer der Grundschule mit Luftfiltern auszustatten. Der 1. Bür-
germeister Matthias Wallner sagte bei der Gemeinderatssitzung am 03. September 2021, dass alles unternom-
men werden sollte, um eine wiederholte Schließung der Schule zu vermeiden. Nach den derzeitigen Vorgaben 
der Bayerischen Staatsregierung brauchen Schulen nach einem positiven Corona-Test eines Schülers nicht ge-
schlossen zu werden, wenn die Klassenzimmer mit entsprechenden Luftfiltern ausgestattet sind. Die Gemeinde-
räte schlossen sich dieser Meinung an und vergaben den entsprechenden Auftrag. Die Klassenzimmer werden 
mit dezentralen Lüftungsgeräten ausgestattet, die zu 80 % bezuschusst werden. Diese fest installierten Geräte 
filtern die Viren, sorgen für frischen Sauerstoff und ersparen das Öffnen der Fenster, was Heizkosten sparen hilft. 
Zudem haben sie gegenüber mobilen Geräten den Vorteil, dass sich die Lehrkräfte um die Schüler kümmern 
können und nicht parallel auf den Betrieb der Geräte achten müssen.

Von unseren 68 Schulkinder nutzen 51 Kinder die Mit-
tagsbetreuung oder den offen Ganztag, der von der 
Kindertagesstätte als verlässlicher Partner seit Jahren 
angeboten wird. Ein täglich frisch gekochtes Mittag-
essen im Angebot der Kita, Hausaufgabenbetreuung 
und Spiel- und Sportangebote durch Sport nach 1 (tol-
le Vereinsarbeit!!!) zeigen, dass berufstägigen Eltern 
gute Unterstützung geboten wird. Leider haben wir 
mit zwei Räumen im Dachgeschoss der Schule für die 
vielen Kinder, die täglich betreut werden ab 11.20 Uhr 
bis ca. 14.30 Uhr keinen Platz. Ein einziger Raum steht 
den vielen Ganztagskindern zur Verfügung, der aber 
in Einrichtung und Raumgröße von Anfang an nur 
eine Übergangslösung war – die nun schon fast einem 
Jahrzehnt besteht. Der Musikraum muss oft nun noch 
für die Betreuung genutzt werden, obwohl wir ihn 
dringend auch für Religionsstunden oder Musikstun-
den brauchen. Die Doppelnutzung der zwei Dachge-
schossräume durch Vhs, Schule und offenen Ganztag 
stellt uns oft vor Herausforderungen, bei der ständig 

Kompromisse gefunden werden müssen. Wir freuen 
uns deshalb sehr, dass mit der Planung des Horts nur 
endlich die Mittagsbetreuung und der offene Ganztag 
ein echtes „zuhause“ bekommen, mit kindgerechten 
Möbeln, Raum für Spiel, Hausaufgabenzeit und auch 
Raum für Ruhephasen. Das wird für die betreuten Kin-
der, aber auch für unser engagiertes Personal mit Frau 
Gassner, Frau Uretschläger und Frau Wagner eine gro-
ße Erleichterung werden. Zudem freuen wir uns, dass 
die Räumlichkeiten auch am Morgen für die Kinder ge-
nutzt werden können. Einige Kinder kommen bereits 
ab 7.05 Uhr und warten dann derzeit im Eingangsbe-
reich der Schule oder auf den Gängen. Der neue Hort-
bereich kann hier auch zu einem ruhigeren Morgen-
beginn genutzt werden. Wir sind davon überzeugt, 
dass der Anbau eine Investition für die Zukunft ist zur 
Unterstützung unserer Familien. Darauf freuen wir uns 
– denn die Kinder sind dies sicher Wert! 

Außentreppe
Die Außentreppe an der Grundschule ist fertig gestellt 
worden. Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres 
wurde die Baumaßnahme beendet. Die Treppe ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Brandschutzkonzeptes 
der Grundschule. Sie dient als Fluchttreppe für den 
Notfall. Die Treppe ist aus verzinktem Stahl, der eine 
lange Nutzungsdauer verspricht. Vor dem Aufbau der 
Treppe wurde der darunter verlaufende Kanal saniert 
und die Wärmeleitungen für das neue Heizwerk ver-
legt.

Danke für das Interview.

© Fotostudio Weiß
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UNSERE WASSERVERSORGUNG

Am 10. Juli haben die Gemeinderäte die Wasserversorgung der Gemein-
de Neukirchen besichtigt. Bauhofleiter Hans Siebenhandl ist seit 20 Jahren 
Wasserwart. Er hat die Anlagen vorgestellt und ausführlich über deren Zu-
stand berichtet. Die Gemeinde wird mit Wasser aus 3 Quellgebieten ver-
sorgt (Pürgl, Hungerzell und Obermühlbach).
Der Hochbehälter in Pürgl wurde 2005 neu erbaut und befindet sich auf 
dem Stand der Technik. Die Anlage in Hungerzell ist weitgehend unterir-
disch. Sie wurde in den 1980er Jahren erbaut und hat noch Wasserreser-
ven für eine Erweiterung. Der Hochbehälter in Obermühlbach wurde in den 
1960er Jahren erbaut. Das Versorgungsnetz zu den Haushalten ist insge-
samt in einem sehr guten Zustand. Nur im Bereich Grad  / Stippich sind hier 
aktuell Modernisierungsmaßnahmen geplant.
Die Gemeinde legt großen Wert auf den Erhalt der eigenen Wasserversor-
gung. Durch die sehr gute Bewirtschaftung und kluge Investitionen kann 
sowohl eine hohe Qualität, eine ausreichende Menge als auch ein sehr gu-
ter Preis für die Bürger gewährleistet werden. Die Wasserqualität wird vier-
teljährlich von einem unabhängigen Institut (LAFUWA) geprüft. Auch wenn 
wir es „Leitungswasser“ nennen – es ist reines Quellwasser von sehr guter 
Trinkqualität.

 Meßwert Grenzwert
Nitrat 5,6 50
Nitrit 0,05 0,5
Eisen < 0,02 0,2
Sulfat 6,6 250
Auszug aus dem Untersuchungsbefund vom 13.01.2021

Bauhofleiter u. Wasserwart Hans Siebenhandl 

Aktuell werden ca. 66.000 qm Wasser geliefert. Die Versor-
gung in der Gemeinde ist gewährleistet. Der Freizeitpark 
Edelwies, der ebenfalls an unsere Wasserversorgung ange-
schlossen ist, kann für die im Bau befindlichen sowie bereits 
genehmigten Anlagen gut versorgt werden. Für zukünfti-
ge Erweiterungen ist ein Anschluss des Freizeitparks an das 
Fernwasser möglich, sodass die Versorgung für die Bürger 
nicht gefährdet ist.

Der Wasserwart bittet die Bürger, Sonderentnahmen wie Pool-Befüllungen oder ähnliches an die Gemeinde zu 
melden. Das elektronische Überwachungssystem löst sonst einen Alarm aus, weil es durch die erhöhte Abnah-
me von einem Leitungsbruch oder ähnlichem ausgeht. Auch wird darauf hingewiesen, dass die Feuerwehren 
keine Poolbefüllungen mehr durchführen dürfen.
Unter dem Aspekt Nachhaltigkeit und Ökologie können wir mit unserer Wasserversorgung sehr zufrieden sein. 
Es handelt sich um reines Quellwasser, es ist also kein Energieeinsatz für die Wasseraufbereitung notwendig. Die 
Hanglage erübrigt einen Pumpeneinsatz - die Schwerkraft bringt das Wasser in unsere Häuser. Und natürlich 
wirkt sich das auch sehr positiv auf den Preis aus. Dieser beträgt bei uns 0,80 € pro Kubikmeter Wasser – also für 
1.000 Liter. Das liegt weit unter dem, was in den Nachbargemeinden bezahlt werden muss.
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VEREINSLEBEN 

Die Pürgler Kirche
Sie ist ein echtes Juwel – und wird zu Recht eine Perle 
in Barock und Rokoko genannt: Die Kirche in Pürgl. Es 
handelt sich um eine der schönsten und kunsthisto-
risch interessantesten Kirchen des Landkreises Strau-
bing-Bogen. Im Jahre 1712 begann die Errichtung des 
Gotteshauses. Die Kirche steht von Nord nach Süd aus-
gerichtet auf einer künstlich geschaffenen ebenen Flä-
che. Ihr Eingang liegt im Norden und ist durch ein brei-
tes geschindeltes Pultdach vor Regen geschützt. Die 
Ostseite des Chores ist von einer gewölbten kleinen 
Sakristei umbaut. Von hier führt eine hölzerne Stiege 
zur Kanzel. Auf der hölzernen Empore, erreichbar über 
eine Holztreppe, steht eine im 19. Jahrhundert umge-
arbeitete, ehemals versetzbare Orgel. Architektur und 
Innenausstattung weisen zahlreiche Besonderhei-
ten auf, die im Wesentlichen unversehrt aus der Ent-
stehungszeit stammen. Am 8. Juni 1978 überließ der 
damalige Alleineigentümer die Kirche Pürgl kostenlos 
dem Förderverein der Kirche Pürgl, der ein Jahr vor-
her gegründet worden war. Seitdem übernahmen die 
Mitglieder als Eigentümer die Aufgabe, die Kirche zu 
erhalten. Von 1978 bis 1983 fand unter Mitwirkung des 
Landesamtes für Denkmalpflege eine aufwendige In-
nen- und Außenrenovierung statt, bei der die Kirche 
auch ihre neuen hellen Farben erhielt. Der Förderver-
ein übernimmt seitdem laufend Reparatur und Pfle-
gearbeiten um die Filialkirche in ihrer Schönheit zu 
bewahren. In den Jahren 2018 und 2019 fanden umfas-
sende Untersuchungen statt, um die Schäden an den 
einzelnen Bauteilen und historischen Kunstschätzen 
festzustellen. Daraus wurde dann in Zusammenarbeit 

von Förderverein und Vertretern der Denkmalpflege 
ein Gesamtkonzept zu Instandhaltungs- und Restau-
rationsarbeiten erstellt, aktuell wird ein Finanzierungs-
plan erarbeitet. Wert ist es der ehrenamtliche Einsatz 
in jedem Fall, wie Vorstand Alois Früchtl, betont: „Der 
Hochaltar, beide Seitenaltäre, die Kanzel und die Altar-
blätter sind aus Lindenholz geschnitzt und erhielten 
keinerlei Fassung. Dies dürfte die Kirche wohl landes-
weit einmalig machen.“ Der Fördervereins muss nun 
die nötigen finanziellen Mittel zur Renovierung auf-
bringen. Alois Rainer sagte hierzu seine Unterstützung 
zu und konnte aus Bundesmitteln 550.000 € für die-
ses einmalige Kulturgut gewinnen. Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und Benefizveranstaltungen sind die Haupt-
einnahmequelle des Vereins. 
Spendenkonto: DE 37 7426 0110 0002 6226 61  
bei der Raiffeisenbank Straubing

Die Empfänger der Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten:  Johann Meier, Rita Wagner, Christine Schneider, Hans Naimer (v.links)

Ehrenzeichenverleihung für das Engagement in unseren Vereinen
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SPAss 
TRIFFT 
NATUr

Hautnah Erleben
Dutzende Attraktionen, Fahrgeschäfte und 

Naturschauplätze warten darauf, Euch im 

Vorderen Bayerischen Wald begrüßen zu 

dürfen. Weitere Infos unter www.edelwies.com
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Liebe Gemeindemitglieder,
Spaß für die ganze Familie mitten in unserer wunderschönen Natur im vorderen Bayerischen Wald ist 
unser Leitmotiv. Die Edelwies entwickelt sich fort, um den Erwartungen und Wünschen der Besucher ge-
recht werden zu können und überregional alle Altersgruppen anzusprechen.   

Die Kombination von liebevoll gestalteten und der Natur angepassten Freizeitparkattraktionen, Stauwei-
her, renaturiertem Dießenbach, Tiergehegen und hochwertigen Gastronomieangeboten, die mit dem 
„Schiffsrestaurant“ und der „Alm“ gerade ausgebaut werden, zeichnet die Edelwies aus.  
Unser besonderes Augenmerk liegt auf der Naturverbundenheit, der Nachhaltigkeit und der Liebe auch 
zum kleinsten Detail, die Sie überall im Park und an unseren Gehegen und Bepflanzungen erkennen kön-
nen. Das Thema „Lernen und Entdecken“ wird in Zukunft einen breiten Platz einnehmen. Wir entwickeln 
gerade eine „Klangwelt“, um altersübergreifende Angebote u.a. auch für Großeltern und Enkelkinder zu 
schaffen. Der Stauweiher mit unserer Seebühne wird in der nächsten Saison noch mehr zum Leben er-
wachen. Hinzu kommt die „interaktive Bootsfahrt“ samt Bootshaus, die eine erste Wasserattraktion dar-
stellen wird. Der Bau unseres „Schiffsrestaurants“ wird bis zum Frühjahr die Form eines Segelbootes - samt 
Masten und Segel - annehmen.   
Ein großes Projekt ist die bereits im Bau befindliche „Alm“. Neben der Alm entsteht eine Falknerei, da die 
Südhanglage und die Thermik einzigartige Flugshows ermöglichen. Die Alm wird über eine Standseil-
bahn, dem sogenannten „WieLi“ erreichbar sein. Hierzu wird oberhalb der Amphitheatertreppe eine Tal-
station und unterhalb der Alm eine Bergstation gebaut. Von der Alm wird ein Wanderweg zur Wasserwelt 
führen. Wer von der Alm wieder ins Tal gelangen will, wird von unserer zukünftigen Rutschenwelt sicher 
nicht enttäuscht werden.  
  
Im kommenden Jahr werden wir erstmalig eine Saisonkarte anbieten. Hinzu kommt eine neue Edelwies-
Card, die sich auch perfekt als Geschenk eignet, um bargeldlos zahlen zu können. 
Neben den Restaurants mit vielfältigen Angeboten wollen wir Sie in 2022 auch mit einer neuen Eisdiele 
und einem neuen Süßigkeiten-Stand verwöhnen.

Wir möchten Sie gerne am Donnerstag, 28.10.2021  
im Zeitraum vom 16.00 Uhr - 20.00 Uhr

zu einer exklusiven Veranstaltung  
unter dem Motto „Edelwies bei Nacht“ einladen. 

Natürlich sind alle Fahrgeschäfte, Attraktionen und Spielmöglichkeiten kostenlos für Sie während dieser 
Zeit geöffnet. 

Wir sind auch im Herbst 2021 für Sie da, denn wir haben diese Jahr bis kurz vor Weihnachten für Sie geöff-
net! Freuen Sie sich mit uns auf gruselige Halloween-Herbstferien, ein spannendes „Edelwies bei Nacht“ 
und eine feierliche Vorweihnachtszeit. Weitere Details, auch zu den Öffnungszeiten, finden Sie regelmäßig 
unter www.edelwies.com. 

Wir freuen uns auf die gemeinsamen kommenden Jahre und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Ihr
Rudolf Steinbauer

NATUR- UND FREIZEITPARK EDELWIES

ANZEIGE
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KURZMELDUNGEN

Überflutungen
Die Starkregenereignisse im Juli und August haben 
einige Bürger unserer Gemeinde hart getroffen. In 
Auf der Au, Stippich, Haggn und Rimbach kam es zu 
erheblichen Schäden. Die Betroffenen sind frustriert 
und ratlos. Die Feuerwehr hat mit zahlreichen Ein-
sätzen geholfen die Keller leer zu pumpen. Von Sei-
ten der Gemeinde wurde beschlossen, den Kanal im  
Gebiet Auf der Au zu prüfen. Er wird mit einer Kame-
ra befahren und die Ergebnisse werden von einem 
Ingenieurbüro eingeschätzt. Interessierte Anwohner 
können auch ihren Anschluss gegen Gebühr befahren 
lassen. Dazu erfolgen noch direkt Informationen von 
Seiten der Gemeinde. Zusätzlich wurde mit den Nach-
bargemeinden St. Englmar und Hunderdorf vereinbart, 

Spielstraße Bühel
Der stark zunehmende Verkehr auf der Straße durch 
Bühel wurde im Gemeinderat intensiv diskutiert. Ein 
ausreichender Schutz der Kinder war aus Sicht der Ge-
meinderäte gefährdet. Der 1. Bürgermeister Matthias 
Wallner hat sich deshalb im Austausch mit Polizei und 
Behörden über Möglichkeiten der Verkehrsberuhi-
gung informiert. Schließlich wurde auf Initiative der 
Anwohner und mit Empfehlung der Polizei beschlos-
sen, die Straße zwischen Spielplatz Wiesengrund und 
dem Baugebiet Sonnenhang als Spielstraße auszuwei-
sen. In diesem Bereich ist nun nur noch ein Fahren mit 
Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Trotz der Maßnahme 
ist es ratsam, insgesamt vorsichtig zu sein und nicht 
allein auf rücksichtsvolle Straßennutzer zu setzen.

ein gemeinsames Konzept für den Schutz vor solchen 
Starkregen zu erarbeiten. Dazu wurde das Wasserwirt-
schaftsamt Deggendorf einbezogen. Schließlich ist es 
auch Aufgabe der Hausbesitzer, sich noch besser zu 
schützen. Der Einbau einer geeigneten Rückstauklap-
pe bietet einen wirksamen Schutz (ein Merkblatt hier-
zu kann in der Gemeinde abgeholt werden). Die bereits  
installierten Rückstauklappen sollten, ebenso wie die 
um das Haus verbauten Sickerungen, regelmäßig auf 
deren Funktionsfähigkeit geprüft werden. Zusätzlich 
sollte geprüft werden, wohin die Oberflächenwasser 
abgeleitet werden. Jeder Grundstückbesitzer ist ver-
pflichtet, dieses in die Kanalisation einzuleiten.



Bürgerinformation des Gemeinderats Neukirchen Seite 13

3
6
7

3
6
6

3
6
6

3
7
1

371

3
7
1

3
6
9

372

378

379

380

381

382

383

385

386

387

382

383

384

385

386

387

388

388

389

389

390

391

392

393

381

380

379

3
7
8

3
7
7

3
7
6

3
7
53

7
4

3
7
3

3
7
2

3
7
3

3
7
2

3
7
0

3
7
1

3
7
0

3
7
1

3
7
4

3
7
5 3
7
6

3
7
7

3
6
8

368

369
370

384

390

391

392

1

1

2

2

A

A

1

A

B

C

P01
707 m²

P03
645 m²

P02
663 m²

P10
878 m²

P11
873 m²

P09
668 m²

P08
609 m²

P07
569 m²

P06
592 m²P05

632 m²

P04
626 m²

P15
519 m²

P16
550 m²

P17
618 m²

P18
636 m²

P19
648 m²

P20
652 m²

P21
675 m²

656 m²
P22

P23
652 m²

P24
642 m²

P13
609 m²

612 m²
P12

P14
650 m²

II

o

SD, PD, 
WD

GRZ 0,35

II

o

SD, PD, 
WD

WH max. 
6,75 m

WH max. 
6,75 m

GRZ 0,4

GRZ 0,35

II

o

SD, PD, 
WD

WH max. 
6,75 m

8.00

2.00

4.00

2.50 5.50

2.00
4.00

2.50
2.00
4.002

.50

2.502.50
5.50

2.50

2.50
2.50

5.50
2.50

2.004.00
2.50

2.5
0

2.5
0

5.5
0

2.5
0

5.50
2.50

Planstraße A Planstr
aße A

Planstraße A

2.502.00

4.00

2.50 Pl
an

str
aß

e 
B

Planstraße B

Planstraße A

Planstraße A

2.5
0

2.5
0

5.5
0

WA

WA

WA

Satteldach; gegenläufiges, versetztes Pultdach; Krüppelwalmdach

Satteldach: mind. 16°
gegenläufiges, versetztes Pultdach:   6° - 12°
Krüppelwalmdach: 16° - 35°

zulässig sind Dachsteine aus Ziegel oder Beton in grauen oder roten Farben und 
Holzdachschindeln; grelle und leuchtende sowie reflektierende Materialien und glasierte 
Dachziegel sind nicht zulässig. unbeschichtete Kupfer-, Zink- und Blechdeckungen 
sind unzulässig;

Stehende Dachgauben sind ausschließlich bei Satteldächer zulässig.
Sie sind mit einer Vorderansichtsfläche von max. 2,50 m² ab einer 
Mindestdachneigung von 25° zulässig.

VI  VERFAHRENSVERMERKE

a)  Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29.10.2020 die Aufstellung des
     Bebauungs- und Grünordnungsplanes gemäß § 13b BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde
     am ....................... ortsüblich bekannt gemacht.

b)  Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom ...................... wurden die
     Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
     in der Zeit vom ....................... bis ....................... beteiligt.

c)  Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom ....................... wurde mit der
     Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ....................... bis ....................... öffentlich ausgelegt.

d)  Die Gemeinde Neukirchen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ....................... den
     Bebauungs- und Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .......................
     als Satzung beschlossen.

    Neukirchen, den..........................

     ...............................................
    Wallner, 1. Bürgermeister

e)  Ausgefertigt:

     Neukirchen, den..........................

     ...............................................
     Wallner, 1. Bürgermeister

f)   Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde am .............. gemäß
     § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
     Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

     Neukirchen, den..........................

     ...............................................
     Wallner, 1. Bürgermeister

I FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1.1

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung

GRZ 0,35 
bzw. 0,40

WA

WH 6,75 m 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3. Baugrenze / Bauweise

4. Verkehrsflächen

Baugrenze

offene Bauweise

Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig

3.1

3.2

3.3

3.4 festgesetzte Firstrichtung

maximal zulässige Grundflächenzahl

maximal zulässige Wandhöhe

maximal festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse

symmetrisches Satteldach

gegenläufiges, versetztes Pultdach

Krüppelwalmdach

SD

PD

WD

II

o

II FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

WA

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.4

2.5

2.6

3. Bauweise

Für das gesamte Baugebiet wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise festgesetzt. 

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO
Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 sind im gesamten WA unzulässig.

4. Nebenanlagen

Garagen und Nebengebäude sind in Dachform und Dachneigung dem Hauptgebäude anzupassen.
Flachdächer sind bei allen Dachformen zugelassen.

5. Stellplätze / Garagenvorplätze

Pro Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen. Zufahrten zu Garagen mit einer Tiefe 
von 5,00 m können darauf angerechnet werden. Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen dürfen zur Straße 
hin nicht eingezäunt werden und sind mit versickerungsfähigem Belag zu befestigen.

Im Allgemeinen Wohngebiet wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Festlegung einer 
maximal zulässigen Grundflächenzahl und der maximal zulässigen Gebäudehöhe definiert.

Grundflächenzahl GRZ 0,35 bzw. 0,40:
Die maximal zulässige Grundflächenzahl ist im Allgemeinen Wohngebiet auf 0,35 bzw. 0,40 
beschränkt. Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die Grundfläche von Garagen, 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 % 
überschritten werden. 

Höhenlage des Gebäudes:

P01-03, P09-10, P13-14, P16
Die Rohbodenoberkante (ROK) des Erdgeschosses darf max. 0,25 m über oder unter der 
Oberkante Erschließungsstraße in nördlicher oder südlicher Grundstücksmitte liegen.

P04-08, P11-12, P15, P17-23
Die Rohbodenoberkante (ROK) des Erdgeschosses darf max. 0,25 m über oder unter der 
Oberkante Erschließungsstraße im Bereich der nördlichen hangaufwärts liegenden 
Gebäudeflucht liegen.

Wandhöhe WH:
Als Wandhöhe gilt das Maß der Außenwand von der ROK Erdgeschoss bis Schnittpunkt 
der Außenwand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der Außenwand.

Haustyp:
Bei einer Hangneigung von mehr als 1,5 m gemessen auf die Haustiefe, ist zwingend der Typ
des Hanghauses U+E zu wählen.

Sonnenkollektoren/ Photovoltaikanlagen sind in Dachneigung zulässig.
Freistehende oder aufgeständerte Anlagen sind unzulässig.

6. Dächer/ Dachaufbauten

Dachform:

Dachneigung:

Dachdeckung:

Dachgaube:

Als Einfriedungen sind Holzlatten-, Metall- und Maschendrahtzäume bis max. 1,2 m Höhe zulässig.
Abstand Unterkante Zaun – Boden muss mindestens 15 cm betragen, um die biologische Durchlässigkeit für 
Kleintiere zu erhalten. Ferner sind Hecken aus standortheimischen Gehölzen zulässig.
Durchgehende Zaunsockel sind unzulässiges. Es sind ausschließlich Punktfundamente zulässig. 
Stütz- und Böschungsmauern sind an den Parzellengrenzen nicht zulässig.

Stützmauern bei Garagenzufahrten:
Sofern Garagen an der Grundstücksgrenze errichtet werden, dürfen im Bereich der Garagenzufahrten 
Stützmauern errichtet werden. Auf diesen Stützmauern dürfen Zäune nach den Regeln
dieser Festsetzung errichtet werden.
Die Stützmauern dürfen von der Straßenkante bis zur Vorderkante der jeweiligen Garage ausgeführt
werden. Die Oberkante der Stützmauer darf im Bereich der Zufahrt max. 0,50 m über der OK
Erschließungsstraße liegen. Die Stützmauern müssen in den Bauanträgen exakt nach Lage, 
Länge und Höhe (mit Angabe von Höhenkoten an Fußpunkten und den Oberkanten) dargestellt werden.

Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 1,50 m, in Ausnahmen bis 2,00 m, zulässig. 
Sie müssen einen Böschungswinkel von mind. 2:1 (Länge zu Höhe) zu den benachbarten Grundstücken 
einhalten.

8. Einfriedungen/ Auffüllungen / Abgrabungen

8.1

8.2

8.3

Vorgaben Heckenpflanzung
Pflanzung einer 2-reihigen Hecke. Die Pflanzweite beträgt 1,0 - 1,5m.
Die Straucharten sind gruppenweise zu verwenden (in Gruppen von 2-5 Exemplaren je Art). 
Es sind mindestens 7 verschiedene Gehölzarten zu verwenden.
Es sind folgende Mindespflanzqualitäten zu beachten:

Sträucher: verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, 60-100 cm
Bäume : Heister, 2 x v, 150-200cm

Vorgaben Einzelbäume:
Mindestpflanzqualität: Hochstämme mit StU 16-18 cm oder vergleichbare Solitärqualität.

9.2 Unzulässige Pflanzen
Die Pflanzung von landschaftsfremd wirkenden Gehölzen wird an den Grundstücksgrenzen ausgeschlossen 
(bizarr wachsende und buntlaubige Arten; Säulen-, Hänge-, Trauer- und Kugelformen, insbesondere Blaufichten, 
Thujen, Scheinzypressen).

9.3 Beleuchtung
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich insektenfreundliche Beleuchtungssysteme zulässig 
(Empfehlung weiße LED 2500 K bis 3500 K). Die Beleuchtung ist auf das erforderliche Maß zu reduzieren. 
Die Lichtstrahlung ist nach unten zu richten. Horizontal oder nach oben abstrahlende Beleuchtungen sind nicht 
zulässig. Eine Bestrahlung von Gehölzbeständen ist zu vermeiden.
Im Bereich des Rückhaltebeckens ist eine dauernde Beleuchtung nicht zulässig.

9.4 Maßnahmenumsetzung
Die Durchführung der Pflanzmaßnahmen hat spätestens in der an die Gebäudefertigstellung anschließenden 
Pflanzperiode zu erfolgen.

9.5 Gehölzrodungen
Die Beseitigung von Gehölzen hat außerhalb der Vogelbrutzeit zu erfolgen. 
(also keine Rodungen im Zeitraum März – September). 
Vor dem Entfernen von Gehölzen ist zu prüfen, ob potenzielle Quartiersbäume für Fledermäuse und höhlenbrütende 
Vogelarten vorhanden sind. Die Rodung potenzieller Quartiersbäume erfolgt dann im Oktober im Beisein einer 
qualifizierten Umweltbaubegleitung. Vorhandene Stammabschnitte mit Höhlen werden schonend gefällt und als 
Quartier gesichert durch Anbringen des Stammabschnitts im verbleibenden Gehölzbestand. Alternativ ist ein 
Anbringen von drei Fledermauskästen je beseitigtem potentiellem Quartiersbaum möglich.
Für den Gehölzbestand im Nordosten (am Hohlweg) gilt zusätzlich: Gehölzrodungen sind im Oktober durchzuführen. 
Die gerodeten Gehölze sind für ein paar Tage im Eingriffsbereich zu belassen. Alternativ erfolgt eine Fällung der 
Gehölze im Zeitraum Oktober bis Februar, ohne die Fläche zu befahren. Die Entfernung der Wurzelstöcke erfolgt 
dann ab Mai.

9.6 Regenrückhaltebecken
Die Errichtung des Regenrückhaltebeckens hat außerhalb der Laichzeit / Hauptwanderzeit der Amphibien zu 
erfolgen oder das Baufeld ist durch einen Amphibienzaun abzuschirmen. 

9.7 Die nicht mit baulichen Anlagen versehenen privaten Grundstücksbereiche sind als Grünflächen bzw. offene 
Vegetationsflächen anzulegen. Eine Versiegelung sowie die Gestaltung als Schotter-/ Kiesflächen sind unzulässig.

10. Niederschlagswasser

Das anfallende Oberflächenwasser ist über Rückhalte- und Sickereinrichtungen auf dem privaten Grundstück zu 
versickern. Der öffentlichen Niederschlagswasserableitung darf lediglich eine Menge von max. 0,3 l/s pro100 m² 
Grundstücksfläche zugeleitet werden. 
Für die Behältergröße gilt: mindestens 0,4 m³ Fassungsvermögen je 100 m² Grundstücksfläche.

III HINWEISE DURCH TEXT

7. Hang- und Schichtwasser

Bei Geländeschnitten muss mit Hang- und Schichtwasser sowie mit wild abfließendem Oberflächenwasser 
gerechnet werden. Der natürliche Ablauf wildabfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig 
für anliegende Grundstücke verändert werden.

8. Landwirtschaft

Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen auch nach guter fachlicher Praxis Staub-, Lärm- und Geruchsimmissionen 
entstehen können. Diese sind zu dulden.

9. Wintergärten

Es sollen nur unbeheizbare und vom Gebäude thermisch isolierte Wintergärten oder in die Gesamtdämmung 
mit entsprechender Wärmeschutzverglasung integrierte Wintergärten errichtet werden.

10. Niederschlagswasser

Es wird empfohlen, unverschmutzt anfallendes Regenwasser auf den privaten Grundstücken in ausreichend
dimensionierten Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser (z.B. für Toilettenspülung, Freiflächenbewässerung, 
u. ä.) zu verwenden. Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass der Bau und Betrieb einer 
Regenwassernutzungsanlage der Gemeinde zu melden ist. Werden Regenwassernutzungsanlagen mit einer 
Wassernachspeisung aus dem öffentlichen Trinkwasser ausgestattet, ist die Anlage dem Träger der 
Wasserversorgung anzuzeigen und die technischen Einrichtungen vor Inbetriebnahme abnehmen zu lassen. Es wird 
hierbei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine direkte bauliche Verbindung des öffentlichen Leitungsnetzes mit 
dem privaten Regenwassernetz nicht zu lässig ist. Die Vorlagen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
(NWFreiV) und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 
oberirdische Gewässer (TRENOG) bzw. in das Grundwasser (TRENGW) sind einzuhalten. Gegebenenfalls ist eine 
wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden Unterlagen zu beantragen. Bei der Beseitigung von 
Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Verkehrsflächen sind dann die Anforderungen der ATV-Merkblätter A 138 
und M 153 einzuhalten.

11. Metalldächer

Bei beschichteten Metalldächern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. 
die Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten.
Bei Dächern mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckungen > 50 m² sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen des 
abzuleitenden Niederschlagswassers erforderlich.

12. Ressourcenschonung

Es wird zur Schonung von wertvollen Primärressourcen empfohlen, bereits im Rahmen der
Gebäudeplanung auf die Verwendung umweltschonender Baustoffe (z.B. auch Materialien aus dem
Bauschuttrecycling) und die Erzeugung von Wärme und Warmwasser mittels regenerativer Energieträger
zu achten. So sollte - auch bzgl. der besonderen Relevanz des Klimaschutzes - die Energieversorgung
primär mittels Solarenergie und nachwachsender Energieträger schadstoffarm sichergestellt werden. Den
Bauwerbern wird empfohlen, sich diesbezüglich entsprechender Informationsangebote (z. B. Passivhaus
Institut/ Darmstadt) zu bedienen.

13. Grundwasserwärmepumpen

Auf Grund der geringen Abstände der einzelnen Bauparzellen untereinander können sich dort errichtete 
Grundwasserwärmepumpen gegenseitig beeinflussen. Dies ist von den Bauwerbern bei der Planung der
Heizungssysteme zu berücksichtigen.

9. Grünordnung

9.1 Für die festgesetzten Bepflanzungen sind nur standortgerechte, heimische Arten der folgenden Auswahlliste
zulässig. Es ist autochthones, zertifiziertes Pflanzmaterial gemäß eab zu verwenden (Herkunftsregion 5, 
Ostbayerisches Hügel- und Bergland). Die angestrebte Gehölzentwicklung ist durch geeignete Maßnahmen der 
Entwicklungspflege sicherzustellen. Hoher Konkurrenzdruck durch Gräser, Ruderalpflanzen ist durch Mahd oder 

Mulchung der Flächen zu reduzieren.
Abgängige Pflanzen sind zeitnah zu ersetzen. Dies gilt auch für die als zu erhaltend festgesetzten Gehölze.

Sträucher
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
Euonymus europaeus Gewöhnlicher Pfaffenhut
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster
Lonicera xylosteum Gewöhnliche Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn
Rosa canina Hunds-Rose
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Bäume
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Betula pendula Hänge-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Populus tremula Espe
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Trauben-Kirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Salix caprea Sal-Weide
Salix fragilis Bruch-Weide
Sorbus aucuparia Vogelbeere, Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Obstbäume heimischer Arten und Sorten
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750 m²

8,00

P03

bestehende Grundstücksgrenzen

Flurnummer

Parzellennummer

Parzellengröße

Höhenschichtlinien

bestehende Gebäude

Grundstücksgrenze geplant

Schemabaukörper geplant; Wohnhaus

Schemabaukörper geplant; Garage

geplante Maßangabe in Meter

Baum Bestand

Tabuzone für Regenrückhaltung; 
keine Rückhalteeinrichtungen und Geländeveränderungen zulässig;

bestehende Böschung/ Straßengraben
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VI PRINZIPSCHNITTE HAUSTYP HANGHAUS

1. Archäologie

Im Plangebiet können ggf. Bodendenkmäler vorhanden sein. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten zu
Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht nach § 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG unterliegen und dem bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich bekannt gemacht werden
müssen.

2. Altlasten

Das Plangebiet ist nach bisheriger Erkenntnis der Gemeinde Neukirchen altlastenfrei. Bei Aushubarbeiten ist 
das anstehende Erdreich organoleptisch zu beurteilen. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen 
Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen und das Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf zu informieren.

3. Sicherheitsabstände Baumpflanzungen/ Grenzabstände

Baumpflanzungen müssen einen Mindestabstand von 2,50 m zu vorhandenen oder geplanten unterirdischen Ver- 
und Entsorgungsleitungen einhalten. Bei kleineren Abständen ist je nach Leitungsart der Einsatz von 
Schutzmaßnahmen zu überprüfen. Auf das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsleitungen" - aufgestellt von der Forschungsgesellschaft für Straße- und Verkehrswesen in Köln - wird 
verwiesen. Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Pflanzungen (AGBGB) wird verwiesen.

4. Brandschutz

Die Belange und Anforderungen des vorbeugenden baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu 
berücksichtigen. Der Brandschutz durch die Feuerwehr ist zu gewährleisten, Feuerwehrzufahrten und -zugänge sind 
gemäß den "Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr" herzustellen.

5. Verzicht auf Mineraldünger und Pestizide

Auf den Einsatz von Mineraldüngern und Pestiziden sollte verzichtet werden.

6. Streusalz/ ätzenden Streustoffe

Auf privaten Verkehrs- und Stellflächen sollte auf den Einsatz von Streusalz und ätzenden Streustoffen zum Schutz 
von Boden und Grundwasser verzichtet werden.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Wiesenweg

Fläche für temporären Wendehammer mit wassergebundenem Belag

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

öffentlicher Geh- und Radweg

5. Grünflächen

5.1

6.1

7. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung 
des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für Regenrückhaltebecken

öffentliche Grünfläche

B

A

C

1

2

Baum zu erhalten

Obsthochstamm (standortheimische Sorten) gemäß Plandarstellung
zu pflanzen

Standortheimischer Laubbaum gemäß Plandarstellung und Vorgabe in den textlichen
Festsetzungen zu pflanzen

Standortheimischer Laubbaum zu pflanzen; Lage auf dem Baugrundstück innerhalb eines 5 m 
breiten Korridors entlang der angrenzenden Straßenverkehrsfläche variabel; weitere Vorgaben
siehe textliche Festsetzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzung vom Bäumen und Sträuchern;
Das Queren dieser Flächen durch Grundstückszufahrten ist unzulässig;

Entwicklung einer Streuobstwiese; Pflanzung von Obsthochstämmen gemäß Plandarstellung,
StU mind. 14-16 cm; Pflege durch 2-3 schürige Mahd mit Abtransport des Mähguts, erster
Schnitt ab 15.06.; keine Düngung, kein Einsatz von Pestiziden, kein Einsatz von 
Schlegelmulchmähern

Entwicklung einer Extensivwiese; Einsaat mit Regiosaatgut Ursprungsgebiet/Herkunftsregion 19 
(Bayerischer und Oberpfälzer Wald), Typ Frischwiese oder Heumulchansaat aus regionaler 
Spenderfläche, die mind. den Kriterien einer Flachlandmähwiese (LRT 6510) entspricht und frei 
von Neophyten ist; die Spenderfläche ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen; 
Pflege durch 2-3 schürige Mahd mit Abtransport des Mähguts, erster Schnitt ab 15.06.; 
keine Düngung, kein Einsatz von Pestiziden, kein Einsatz von Schlegelmulchmähern

Pflanzung einer 2-reihigen Hecke mitstandortheimischen Gehölzen gemäß der Artenliste II 9.1 
und Vorgaben in den textlichen Festsetzungen. Mindestbaumanteil 10 %. 
Breite der Pflanzzone: 5m

Fläche zum Erhalt von Vegetation und Geländestruktur

Erhalt des vorhandenen Gehölzbestandes und der vorhandenen Geländestruktur

Erhalt des vorhandenen Extensivwiesenbereiches und der vorhandenen Geländestruktur;
Pflege durch 2-malige Mahd pro Jahr mit Abtransport des Mähguts, erster Schnitt ab 15.06.; 
keine Düngung, kein Einsatz von Pestiziden, kein Einsatz von Schlegelmulchmähern

Fläche für Maßnahmen des Naturschutzes; Einfriedungen, bauliche Anlagen,
Geländeveränderungen, Freizeitnutzung, Nutzung als Lagerfläche sind nicht zulässig; 
Ausgleichsfläche für vorhabensbedingte Eingriffe (Größe: 447 m²)

Entwicklung Nassfläche durch Abflachen der vorhandenen Grabenböschung und Anlage einer
Flachmulde; Sohltiefe 10 cm über Grabensohle; Begrünung über Heumulchauftrag aus 
angrenzendem artenreichen Wiesenstreifen.
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Nutzungsschablone:

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

max. Grundflächenzahl

Bauweise Bauweise

maximal zulässige Wandhöhe max. Anzahl der Vollgeschosse

Art der baulichen Nutzung

Dachform

8. Sonstige Planzeichen

8.1

8.2

Urgelände 1.
50

E

U

LKR. STRAUBING-BOGEN

GEMEINDE
NEUKIRCHEN

BEBAUUNGS- UND 
GRÜNORDNUNGSPLAN
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DATUM:PLANVERFASSER:

26.10.2020

Baugebiet Bühler Feld

Erneuerung der Wassertretanlage

Bühler Feld
Die Straße durch das neue Baugebiet erhält den Namen „Bühler Feld“. Die Vergabe der Bauplätze läuft bereits. 
Weitere Interessenten können sich gerne in der Gemeindeverwaltung melden. Die Erschließung des Baugebiets 
ist für das Frühjahr 2022 geplant, wodurch eine Bebauung ab Sommer 2022 möglich wird. Die Gemeinde weist 
darauf hin, dass seit 01. August 2021 Bauanträge nur noch digital und nur beim Landratsamt eingereicht werden 
können.

Wassertretanlage
Im Zuge einer sehr großzügigen Förderung für Kneipp-
Einrichtungen konnte die Sanierung unserer Wasser-
tretanlage in Inderbogen angegangen werden. Der 
2. Bürgermeister Robert Zimmerer plante und organi-
sierte die Maßnahmen und zeigte sich mit dem Ergeb-
nis sehr zufrieden. Die Anlage ist eine Bereicherung für 
die Gemeinde und wird wieder spürbar besser ange-
nommen. Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern des 
Bauhofs sowie bei Wolfgang Schwahn, die hier maß-
geblich mitgewirkt haben.

Heizwerk
Der Gemeinderat hat beschlossen, das bestehende Heizwerk im alten Feuerwehrhaus bei der Grundschule 
durch ein neues auf dem Gelände des Bauhofs zu ersetzen. Der Umzug ist notwendig, weil an die Grundschule 
der neue Kinderhort angebaut wird. In ausführlichen Beratungen im Gemeinderat und auf Basis von Kosten-
berechnungen durch ein Ingenieurbüro wurde geprüft, welche Wärmequelle für uns die Beste ist. Eine Pellet-
heizung wäre grundsätzlich kostengünstiger, hätte aber den Bau eines Kellers im neuen Hort erfordert. Der Bau 
einer Hackschnitzelheizung ist auf dem Schulgelände nicht realisierbar und bedarf einer Wärmeleitung vom 
Bauhof zur Schule. Auf Initiative des Gemeinderats Florian Six wurden einige Kosteneinsparungen für den Bau 
dieser Alternative möglich, sodass die Mehrkosten für die Hackschnitzelheizung vertretbar sind. Der Gemeinde-
rat möchte grundsätzlich die umweltfreundlichen und heimisch produzierten Hackschnitzel fördern.
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AUS UNSERER PFARRGEMEINDE

Gottesdienste
Die Sonntagsgottesdienste werden auf einem  
gemeinsamen YouTube-Kanal der beiden Pfarrei-
en Neukirchen und St. Englmar live übertragen. 
So können Sie diese jeden Sonntag bequem von 
zu Hause aus mitfeiern.

Weitere Informationen dazu gibt es auf der  
Internetseite unter pfarrei.neukirchen.net

Die Festspielkapelle auf dem Kirchweihfest. Die Ministrantinnen und Ministranten spenden den Erlös aus dem Verkauf 
beim Kirchweihfest für die Kirchenrenovierung.

Pater Simeon informiert über die aktuelle Kirchenrenovierung
Die Kirchenrenovierung ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt, die Turmrenovierung, ist ab-
geschlossen. Jetzt ist die Außenrenovierung angelaufen. Hauptsächlich ist das Dach betroffen. Wegen der Fle-
dermäuse haben wir für die Dachsanierung ein Zeitfenster von Mitte September bis Ende März. Daher muss es 
eine Winterbaustelle sein. Die wichtigsten Arbeiten sind momentan die Ausbesserungen am Dachstuhl. Einige 
Balken müssen ersetzt werden. Wenn im Frühjahr alles fertig ist, wird das Dach mit neuen Biberschwanz-Ziegeln 
gedeckt. Die Mauerrisse an der Kirche sind mittlerweile ausgebessert. Zugleich werden die neuen Außentüren 
gesetzt und eingebaut. Diese werden ganz aus Glas, somit ist der Blick zu den schönen Holzinnentüren frei. 
Nach Allerheiligen stehen dann auch in der Kirche kleinere Gerüste, um die Fenster zu überarbeiten. Nach Ab-
schluss dieser Arbeiten, beginnt der dritte Bauabschnitt, die Innenrenovierung.
Spenden an die Kirchenstiftung für die Kirchenrenovierung sind jederzeit willkommen.

Rückblick Kirchweihfest
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Anno dazumal
In dieser Rubrik stellen wir alte Ansichten aus Neukirchen aus den letzten Jahrzehnten vor.  
Die Fotos hat Robert Schötz bereitgestellt. 

Ortsteil Obermühlbach Ende der 50er Jahre

oben: Blick auf den Hof von Josef Amann

links: Josef Amann 1922  
Der Großvater des heutigen Josef Amann pflanzte 1892 1.000 Obstbäume.
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ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
GEMEINDE NEUKIRCHEN RATHAUS 
Telefon: 09961/910210 
E-Mail: tourismus@neukirchen.net

Öffnungszeiten:  
Mo-Do 8.00 - 12.00 Uhr / 13.00 - 16.00 Uhr 
Fr 8.00 - 12.00 Uhr 

GRUNDSCHULE NEUKIRCHEN  
Telefon: 09961/6282 
E-Mail: schule.neukirchen@neukirchen.net

KINDERTAGESSTÄTTE NEUKIRCHEN  
Telefon: 09961/7676 
E-Mail: kindergarten@neukirchen.net

BÜCHEREI
GEMEINDEBIBLIOTHEK HUNDERDORF 
Quellenweg 3, 94336 Hunderdorf 
Telefon: 09422/5010524 
E-Mail: bibliothek@hunderdorf.de

WERTSTOFFHOF
WERTSTOFFHOF NEUKIRCHEN
Öffnungszeiten Winter
Di 16.00 - 17.00 Uhr  
Fr 14.00 - 16.00 Uhr / Sa 10.00 - 12.00 Uhr
Öffnungszeiten Sommer 
Di 17.00 - 18.00 Uhr 
Fr 14.00 - 16.00 Uhr / Sa 10.00 - 12.00 Uhr

SEELSORGE
KATH. PFARRAMT ST. MARTIN 
Telefon: 09961/6410 
pfarrei.neukirchen.de
Bürozeiten: 
Mittwoch 15.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr

LEICHENFRAU 
Serena Reiner, Telefon: 0175/3833219

ÄRZTE 
ALLGEMEINARZT 
Dr. Bernd Moser 
Nußbaumer Höhe 22, 94362 Neukirchen 
Telefon: 09961/6840

ZAHNÄRZTIN 
Dr. Alexandra Ettl 
Bayerwaldstr. 7, 94362 Neukirchen 
Telefon: 09961/701818

APOTHEKEN
APOTHEKE ST. NIKOLAUS 
Sollacher Str. 3, 94336 Hunderdorf 
Telefon: 09422/999 
www.nikolausapo.de

ST. GEORGS-APOTHEKE
Burgstraße 66, 94360 Mitterfels 
Telefon: 09961/204 
www.apotheke-mitterfels.de

PHYSIOTHERAPIE
PRAXISPROPHYSIO  
Haggn 26, 94362 Neukirchen 
Telefon: 09961/7006120 
E-Mail: info@praxisprophysio.com

POST/BANKEN
POSTANNAHMESTELLE 
im Elektrofachgeschäft Fuchs Richard 
Telefon: 09961/286
Öffnungszeiten:  
Mo - Fr    8.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr 

RAIFFEISENBANK STRAUBING EG
SB-Geschäftsstelle mit Beratung 
Hauptstraße 1, 94362 Neukirchen
Beratung nach Terminvereinbarung 
Telefon: 09421/9914-0

SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE
Geschäftsstelle Hunderdorf 
Sollacher Str. 1, 94336 Hunderdorf 
Telefon: 09421/863-4540
Öffnungszeiten:  
Di + Fr 8.15 - 12.00 Uhr / 13.30 - 16.30 Uhr

BÜRGERSERVICE

Liebe Neukirchner/innen, bitte gestaltet diese 
Bürgerinformation des Gemeinderats mit: Schreibt 
uns, was Euch gefällt und was nicht. Macht Vor-
schläge, worüber wir berichten könnten und 
schickt uns Fotos für die Rubrik Annodazumal.  
Unsere Emailadressen stehen auf Seite 2.

Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


